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DIENSTSTUNDEN IN DER GEMEINDEKANZLEI 
Dienstag  11.00 – 12.00 Uhr 

   18.30 – 19.30 Uhr 

Donnerstag  18.30 – 19.30 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF 
Samstag  09.00 – 11.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN Bauschuttdeponie 
Ab 03.03.2018 wieder geöffnet 

Samstag  12.00 – 13.00 Uhr 

Handy-Nr. des Bürgermeisters: 0151/15843156 

Wasserversorgung – Störungsnummer: 0800 49 59 69 7 
 
 
 
 

19. – 22.07.2018 VG-TURNIER IN ERLENBACH 

25.07.2018 LEERUNG DER PAPIERTONNE 

04.08.2018 EINLADUNG - FAHRT NACH WÜRZBURG ZUR LANDESGARTENSCHAU 

09.08.2018 ABFUHR DER DSD-SÄCKE 

09.08.2018 BAUAMTSSPRECHTAG IN DER VG 

11.08.2018 STERNRITT UND HOFFEST AUF DEM HOF DER FAMILIE SCHMITT 

15.08.2018 FÄLLIGKEIT VERBRAUCHSGEBÜHREN U. GRUND-U.GEWERBESTEUERN 

15.08.2018 ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE MITTEILUNGSBLATT 

22.08.2018 LEERUNG DER PAPIERTONNE 

24.08.2018 ERSCHEINEN DES NÄCHSTEN MITTEILUNGSBLATTES 

16.09.2018 KINDER-KLEIDERBASAR IN DER FESTHALLE URSPRINGEN 
 



GEMEINDEINFORMATIONEN 

 
Aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 11.07.2018: 
 

TOP  
1 

Beschlussfassung über den Erwerb von  
4 Wasserzapfstellen inkl. 4 Gießkannen-
halter für den Friedhof 

 
Im nichtöffentlichen Teil wurden die eingegangenen 
Angebote verglichen und ausführlich besprochen.  
Letztlich hat sich der Gemeinderat für das günstigere 
Angebot von der Fa. Paul Wolff ausgesprochen. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Auftrag gemäß 
dem vorliegenden Angebot an die Fa. Paul Wolff 
zum Preis von 8.798,86 € (Brutto) – zu vergeben und 
4 Wasserschöpfstellen sowie 4 Gießkannenhalter 
anzuschaffen, 
Der erste Bürgermeister wird ermächtigt den Auftrag 
zu unterzeichnen, sowie die erforderlichen Kleinar-
beiten für Wasser- und Kanalanschluss, den erfor-
derlichen Erdarbeiten, Arbeiten für die Fundamente 
und Pflasterarbeiten für die Standorte der Wasser-
entnahme zu vergeben. 
 
 

TOP  
2 

Beschlussfassung über die Vergabe der 
landwirtschaftlichen Klärschlammverwer-
tung der Kläranlage Urspringen 

 
Die Verwaltung hat 3 Firmen angeschrieben, aller-
dings ist nur 1 Angebot für landwirtschaftliche Klär-
schlammverwertung eingegangen. 
 
Hierüber wurde im nichtöffentlichen Teil beraten. 
 
Dieses Angebot zum Preis vom 29,50 €/cbm Klär-
schlamm wurde durch die Fa. Wedel, Ansbach ab-
gebeben.  
 
Aufgrund der aktuell laufenden Ernte, die aufgrund 
der weit fortgeschrittenen Vegetation in diesem Jahr 
ca. 14 Tage bis drei Wochen früher stattfindet als 
üblich ist und die noch zu ziehenden Bodenproben 
war eine Vorabvergabe an die Fa. Wedel notwendig. 
Die Firma hat sich in der Vergangenheit bei der 
Räumung im Jahre 2016 bewährt und übernimmt 
den Großteil, - wie z.B. suchen der Flächen, Trans-
port und Ausbringen des Klärschlamms, Ziehen der 
Bodenproben, Vergütung der Landwirte etc. entspre-
chend dem Angebot vom 28.05.2018 -, der anfallen-
den Arbeiten.  
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat ist, aufgrund der Dringlichkeit, mit 
der vorzeitigen Auftragsvergabe an die Fa. Wedel 
einverstanden und stimmt dieser zu. Der Auftrags-
preis beläuft sich auf netto 29,50€/m³. 

Es werden mit Kosten von ca. 35.105,-€ brutto, bei 
einer geschätzten Masse von ca. 1000m³ zu entsor-
genden Klärschlamms für das Vorklär- und Nach-
klärbecken gerechnet.  
Plus ca. 600,-€ brutto für das Abpumpen von Über-
schusswasser im Vorklär- und Nachklärbecken. 
 
 

TOP  
3 

Beratung und Beschlussfassung über den 
Bauantrag zum Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses mit Weinverkauf und Carport 
Bauort: Fl. Nr. 439, Rodener Straße 20, 
Gemarkung Urspringen 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld über-
sendet das o.g. Baugesuch zur Stellungnahme nach 
Art. 64 Abs. 1 BayBO durch den Gemeinderat. Der 
Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft. Dabei 
wurde Folgendes festgestellt: 
 
- Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 
BauGB) der Gemarkung Urspringen. Das Vorhaben 
ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der bau-
lichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücks-
fläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt. 
- Der Flächennutzungsplan stellt das Baugrundstück 
als Mischgebiet dar. 
- Die Unterschriften der Nachbarn sind vollständig. 
- Auf dem Grundstück werden drei Stellplätze herge-
stellt. 
- Aufgrund des angrenzenden Musikvereinsheims 
und den zu erwartenden Immissionen der 
Verkaufsstätte, ist die untere Immissionsschutzbe-
hörde am Verfahren zu beteiligen. 
 
Dazu trägt der Vorsitzende dem Gemeinderat die E-
Mail von Frau Keupp vom Landratsamt an die Archi-
tektin vor.  
 
Auf die Frage eines Gemeinderat-Mitgliedes, ob drei 
Stellplätze ausreichend sind, erklärt der Vorsitzende, 
dass dem Landratsamt der Plan noch nur Überprü-
fung vorgelegt wird. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zum Neubau eines Einfamili-
enwohnhauses mit Weinverkauf und Carport, 
Bauort: Fl. Nr. 439, Rodener Str. 20, Gemarkung 
Urspringen werden keine Einwendungen 
vorgebracht. Das Einvernehmen zum Bauvorhaben 
nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
 

TOP  
4 

Beratung und Beschlussfassung über den 
Bauantrag zum Neubau eines Carports - 
Bauort: Fl. Nr. 142, Hauptstraße 30,  
Gemarkung Urspringen 

 
zurückgestellt 
 



 

TOP  
5 

Beratung und Beschlussfassung über den 
Bauantrag zum Neubau einer Mauer mit 
aufgesetzten Sichtschutz und angebautem 
Gartengeräteraum - Bauort: Fl. Nr. 460/1, 
Obere Kiesstr. 5, Gemarkung Urspringen 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld über-
sendet das o.g. Baugesuch zur Stellungnahme nach 
Art. 64 Abs. 1 BayBO durch den Gemeinderat. Der 
Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft. Dabei 
wurde Folgendes festgestellt: 
 

- Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 
BauGB) der Gemarkung Urspringen. Das 
Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt. 

- Die Unterschriften der Nachbarn sind voll-
ständig. 

 
einstimmiger Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zum Neubau einer Mauer mit 
aufgesetztem Sichtschutz und angebautem Garten-
geräteraum, Bauort: Fl. Nr. 460/1, Obere Kiesstr. 5., 
Gemarkung Urspringen werden keine Einwendungen 
vorgebracht. Das Einvernehmen zum Bauvorhaben 
nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
 

TOP  
6 

Beratung und Beschlussfassung zum 
Bauantrag über die Errichtung eines 
Sommergartens auf der bestehenden 
Dachterrasse - Bauort: Flur-Nr. 413, Rode-
ner Straße 17, Gemarkung Urspringen 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld über-
sendet das o.g. Baugesuch zur Stellungnahme nach 
Art. 64 Abs. 1 BayBO durch den Gemeinderat. Der 
Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft. Dabei 
wurde Folgendes festgestellt: 
 

- Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 
BauGB) der Gemarkung Urspringen. Das 
Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt. 

- Die Unterschriften der Nachbarn sind voll-
ständig. 

 
einstimmiger Beschluss: 
Gegen den Bauantrag zur Errichtung eines Som-
mergartens auf der bestehenden Dachterrasse, 
Bauort: Fl. Nr. 413, Rodener Str. 17, Gemarkung 
Urspringen werden keine Einwendungen vorge-
bracht. Das Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 
36 BauGB wird erteilt. 

 

TOP  
7 

Beratung und Beschlussfassung über den 
Bauantrag zum Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses mit Garage auf der Flur-Nr. 
562/6, Sonnenstraße 24, Gemarkung  
Urspringen 

 
Beiliegend übersenden wir den o.g. Bauantrag zur 
Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 BayBO durch 
den Stadt- bzw. Gemeinderat. Der Bauantrag wurde 
von uns geprüft. Dabei wurde Folgendes festgestellt: 
 
1) Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des 

rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Hinterer 
Kies II“. 
 
2) Von folgenden Festsetzungen wird abgewi-

chen: 
 

• Dachneigung 30° - 38° (geplant 20°) 
• Traufhöhe max. 3,50m (geplant bergseits 

4,95m und 5,44m)  
• Baugrenze wird überschritten (süd-westlich 

um 3,50m und mit der Garage um 5,00m) 
 
Die Verwaltung weist auf die Bezugsfallwir-
kung hin. 
 

3) Die Unterschriften der Nachbarn sind voll-
ständig. 
 

4) Es werden zwei Stellplätze errichtet. 
 

Der Vorsitzende trägt dazu die E-Mail von Frau Mut-
hig vom Landratsamt vom 07.06.2018 zum Ortster-
min vor. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat sieht durch die Abweichungen vom 
Bebauungsplan die Grundzüge der Planung als nicht 
berührt an und hält sie für städtebaulich vertretbar. 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag zum 
Wohnhausneubau mit Garage, Bauort: Fl. Nr. 562/6, 
Sonnenstr. 24, Gemarkung Urspringen zu. Das Ein-
vernehmen zu den beantragten Abweichungen 
(Dachneigung, Traufhöhe und Baugrenzenüber-
schreitung) vom Bebauungsplan wird nach § 31 Abs. 
2 BauGB erteilt.  
 
 

TOP  
8 

Beratung und Beschlussfassung über den 
Antrag der Kath. Kirchenstiftung auf  
finanzielle Unterstützung zum Umbau und 
Sanierung des Pfarrheims 

 
Auf die vorangegangenen Beratungen wird verwie-
sen. Das Förderverfahren wurde geändert. Erfreuli-
cherweise geht damit auch eine höhere Förderung 
einher. 
Die Förderung ist nun nicht mehr an der Förderhöhe 
der Gemeinde gekoppelt. 



Es wurde daher nur für den Förderbereich Pfarrheim 
eine Vereinbarung erarbeitet. Diese ist mit dem ALE 
abgestimmt. 
 
Der Entwurf lautet wie folgt: 
 

V e r e i n b a r u n g 
 

zwischen 
der Kath. Kirchenstiftung Urspringen,  
vertreten durch den Kirchenverwaltungsvorstand 
Herrn Pfarrer Mariusz Dolny 
 

- nachfolgend „Kirchenstiftung“ genannt -  
und 

der Gemeinde Urspringen,  
vertreten durch den 1. Bürgermeister, Herrn Vol-
ker Hemrich  

- nachfolgend „Gemeinde“ genannt -  
 
§ 1 Ausgangslage/Zuschuss  
 
Die Kirchenstiftung ist Eigentümerin des Grund-
stücks Fl.Nr. 102/2, Gemarkung Urspringen mit den 
hierauf befindlichen baulichen Anlagen.  
 
Die Kirchenstiftung beabsichtigt auf dem o.g. Grund-
stück die Modernisierung des Pfarrheims (s. Bauan-
trag Nr. B-2017-1475, genehmigt am 19.06.2018). 
 
Die geschätzten Bruttobaukosten belaufen sich auf 
368.000 €. 
 
Das Pfarrheim steht grundsätzlich der gesamten 
Bevölkerung von Urspringen zur Verfügung und wird 
nicht kommerziell und ohne Gewinnerzielungsab-
sicht betrieben. 
 
Die Gemeinde gewährt für diese Gesamtmaßnahme 
ohne Anerkennung einer Baulast einen freiwilligen 
Zuschuss in Höhe von 10 % max. 36.800 €. Bei ei-
ner Kostenunterschreitung reduziert sich der Zu-
schussbetrag entsprechend. 
 
Die Auszahlung erfolgt auf Antrag in zwei Raten 
nach Baufortschritt. 
 
Nach Abschluss der Maßnahme ist innerhalb eine 
Jahres ein prüffähiger Verwendungsnachweis vorzu-
legen. 
 
Die Kirchenstiftung hat einen Zuschussantrag beim 
Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken gestellt.  
 
§ 2  Mitbenutzung des Pfarrheims 
 
1) Der unter § 1 genannte Zuschuss stellt eine Miet-
kostenvorauszahlung dar. 
 
Die Kirchenstiftung räumt im Gegenzug der Gemein-
de das Recht der mietfreien Nutzung des Pfarrheims 
ein.  Das Nutzungsrecht umfasst das Recht der Ge-

meinde zur Nutzung des Pfarrsaales mit Nebenräu-
men incl. Mobiliar (z.B. Bestuhlung, Tische, Küchen-
einrichtung) für mindestens zwölf Veranstaltungen 
pro Jahr.  Sollte das Mindestkontingent von zwölf 
Veranstaltungen am Ende eines Jahres nicht genutzt 
worden sein, verfällt es. 
 
Die Gemeinde wird ihre Veranstaltungen im Pfarr-
heim rechtzeitig der Kirchenstif-
tung/Kirchengemeinde mitteilen und diese im Rah-
men der allgemeinen Vergabeplanung mit der Kir-
chenstiftung/Kirchengemeinde abstimmen.  
 
2)  Die Gemeinde ist berechtigt, das Pfarrheim im 
Rahmen seines Kontingents zur Abhaltung von Ver-
sammlungen, Konzerten, Vorträgen, Seminaren, 
Bildungsangeboten, oder anderer kommunaler Ein-
richtungen, Bürgerversammlungen, kultureller Ver-
anstaltungen, oder ähnlichen Ereignissen und auch 
als Wahllokal mietfrei zu nutzen.  
 
Eine Weitergabe dieser mietfreien Nutzungsberech-
tigung der Gemeinde an Dritte ist zulässig, wenn die 
Gemeinde selbst Mitglied dieser Organisation ist. 
Eine Weitergabe zur kommerziellen Nutzung ist aus-
geschlossen. 
 
3)  Nach dem Ende der Veranstaltung ist das Mobili-
ar vom Nutzer wieder an seinen ursprünglichen 
Standort zurückzustellen.  
 
4)  Betriebs und Nebenkosten sind der Gemeinde 
am Jahresende innerhalb von drei Monaten in Rech-
nung zu stellen. 
 
5) Die sämtlichen genutzten Räume sind nach der 
Veranstaltung von der Gemeinde zu reinigen, das 
heißt, die Böden sind zu kehren und bei vorliegender 
Verschmutzung auch nass zu wischen. Insbesonde-
re die WC-Anlage ist ordnungsgemäß zu reinigen. 
 
Die Reinigung der genutzten Räume kann von der 
Gemeinde selbst vorgenommen werden. In diesem 
Fall werden die Räumlichkeiten nach Abschluss der 
Reinigungsarbeiten von einem Beauftragten der Kir-
chenstiftung abgenommen.  
 
Sofern die Küche genutzt wurde, ist diese gleichfalls 
aufgeräumt und gereinigt zu übergeben. Eine Ab-
nahme durch Gemeinde und Kirchenstiftung auf 
Vollständigkeit und Unversehrtheit wird durchgeführt.  
 
Sollte die Reinigung nicht von der Gemeinde selbst 
vorgenommen werden, wird diese von der  Kirchen-
stiftung/Kirchengemeinde vorgenommen und der 
Gemeinde hierfür die Kosten der Reinigungskraft in 
Rechnung gestellt. 
 
6)  Vor jeder Veranstaltung wird ein Beauftragter der 
Gemeinde vom Vermieter nötigenfalls in die Nutzung 
der Räume, der akustischen und technischen Anla-
gen, z.B. auch die spezielle Technik der Beschal-



lungsanlage oder der Spülmaschine in der Küche 
eingeführt. Dies erfolgt kostenlos. 
 
Vor und nach der Veranstaltung werden Gemeinde 
und Kirchenstiftung jeweils die Räumlichkeiten be-
gehen und den Zustand der Räume und des Inven-
tars mit einem Übergabe- bzw. Abnahmeprotokoll 
festhalten.  
 
7)  Die Gemeinde hat für die Sicherheit und Ordnung 
innerhalb des Gebäudes während der Veranstaltung 
Sorge zu tragen. Sie hat alle für die Veranstaltung 
ggf. erforderlichen Genehmigungen selbst einzuho-
len.  
 
§ 3 Vertragszeit   
 
Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren be-
ginnend ab Nutzungsaufnahme. Das Recht der Ver-
tragsparteien, das Vertragsverhältnis fristlos zu kün-
digen, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt und 
eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzu-
mutbar ist, bleibt unberührt.  
 
§ 4 Vertragsverletzung 
 
Sollte die Kirchenstiftung ihren Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag nicht nachkommen, ist der unter § 1 
bezeichnete Zuschuss vollständig an die Gemeinde 
zurückzuzahlen. Die Gemeinde verzichtet in dem 
Fall auf eine Verzinsung. 
 
§ 5 Genehmigung   
 
Dieser Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit 
aufseiten der Kirchenstiftung eines Kirchenverwal-
tungsbeschlusses und der stiftungsaufsichtlichen 
Genehmigung durch das Bischöfliche Ordinariat in 
Würzburg, sowie auf Seiten der Gemeinde eines 
Gemeinderatsbeschlusses. 
 
§ 6 Schriftform  
 
Dieser Vertrag sowie alle Änderungen bedürfen der 
Schriftform  
 
§ 7 Sonstiges   
 
Dieser Vertrag wird vierfach ausgefertigt. Jede Ver-
tragspartei, das Bischöfliche Ordinariat in Würzburg 
und die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
erhalten eine Ausfertigung des Vertrages.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden oder Lücken enthalten, 
so bleibt der Vertrag wirksam. Die Parteien verpflich-
ten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren 
oder fehlenden Bestimmungen durch solche wirksa-
men Regelung zu ersetzen, die den Sinn und wirt-
schaftlichen Zweck und den Intensionen der Ver-
tragsparteien, wie sie sich aus der Gesamtheit der 

Bestimmungen des Vertrages ergeben, am nächsten 
kommen.  
 
Mit diesem Entwurf wurde die Kirchenverwaltung 
beteiligt. Diese ist grundsätzlich damit einverstan-
den, beantragt jedoch per Email vom 12.06.2018 
eine Änderung der Laufzeit auf 12 Jahre (Mindest-
bindungsfrist ALE). 
 
Im Gemeinderat wird diskutiert. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der o.g. Vereinbarung zu. 
Die Laufzeit soll auf 20 Jahre belassen werden. 
 
 

TOP  
9 

Beratung und Beschlussfassung über den 
Antrag der Kath. Kirchenstiftung auf  
finanzielle Unterstützung zum Neubau von 
Parkflächen zwischen Pfarrheim und  
Josefshaus 

 
Auf die vorangegangenen Beratungen wird verwie-
sen. Das Förderverfahren hinsichtlich des Pfarrhei-
mes wurde geändert. Für die Parkplätze wurde da-
her eine eigene Vereinbarung erarbeitet. 
 
Der Entwurf lautet wie folgt: 
 

. V e r e i n b a r u n g 
 

zwischen 
der Kath. Kirchengemeinde Urspringen 
vertreten durch den Kirchenverwaltungsvorstand 
Herrn Pfarrer Mariusz Dolny 
 

- nachfolgend „Kirchengemeinde“ genannt -  
und 

der Gemeinde Urspringen,  
vertreten durch den 1. Bürgermeister, Herrn Vol-
ker Hemrich  
 

- nachfolgend „Gemeinde“ genannt -  
 
 
§ 1 Ausgangslage/Zuschuss  
 
Die Kirchengemeinde ist Eigentümer des Grund-
stücks Fl.Nr. 105, Gemarkung Urspringen mit den 
hierauf befindlichen baulichen Anlagen.  
 
Die Kirchengemeinde beabsichtigt auf dem o.g. 
Grundstück die Erweiterung und Neugestaltung der 
Parkplätze (Planunterlagen gesendet per Email am 
03.04.2018, Anlage 1 dieser Vereinbarung). 
 
Die geschätzten Bruttobaukosten belaufen sich auf 
197.000 €. 
 
Die Parkplätze stehen grundsätzlich der gesamten 
Bevölkerung von Urspringen zur Verfügung und 



werden nicht kommerziell und ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht betrieben. 
 
Die Gemeinde gewährt für diese Maßnahme ohne 
Anerkennung einer Baulast einen freiwilligen Zu-
schuss in Höhe von 10 % max. 19.700 €. Bei einer 
Kostenunterschreitung reduziert sich der Zuschuss-
betrag entsprechend. 
 
Die Auszahlung erfolgt auf Antrag in zwei Raten 
nach Baufortschritt. 
 
Nach Abschluss der Maßnahme ist innerhalb eine 
Jahres ein prüffähiger Verwendungsnachweis vorzu-
legen. 
 
§ 2 Mitbenutzung der Parkplätze 
 
Die Kirchengemeinde ist im Rahmen der Bauge-
nehmigungen für das Pfarrheim auf Fl.Nr. 102/2 und 
Josefshaus auf Fl.Nr. 105 verpflichtet, Stellplätze 
herzustellen und zu unterhalten. Der Gemeinde wird 
das Recht eingeräumt, diese unentgeltlich mitzube-
nutzen. Damit einher geht keine Übertragung der 
Verkehrssicherungspflicht. 
 
§ 3 Josefshaus 
 
1) Im Josefshaus, Kirchstr. 3, Fl.Nr. 105 sind derzeit 
Räume als Arztpraxis vermietet. Die Kirchengemein-
de verpflichtet sich, diese Räume auch weiterhin zu 
einem angemessenen ortsüblichen Preis, mit der 
Nutzung als Arztpraxis, zu vermieten. 
 
Sollte keine Nachvermietung zu Stande kommen, 
hat die Gemeinde nach mindestens neun Monaten 
Leerstand den Anspruch, in ein entsprechendes 
Mietverhältnis zu treten.  
Eine Untervermietung wird ausdrücklich gestattet. 
 
Die Kirchengemeinde ist von dieser Verpflichtung 
befreit, wenn der Mietvertrag auf Wunsch des Mie-
ters endet und innerhalb eines Jahres kein entspre-
chender Nachmieter gefunden werden kann. 
 
2) Die Kirchengemeinde räumt der Gemeinde bzgl. 
des Grundstücks Fl.Nr. 105, Gemarkung Urspringen 
ein Vorkaufrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
ein. Vor Baubeginn ist dieses Recht dinglich zu si-
chern. Die Verbriefungskosten trägt die Gemeinde.  
 
§ 4 Vertragszeit   
 
Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von 40 Jahren. 
 
Das Recht der Vertragsparteien, das Vertragsver-
hältnis fristlos zu kündigen, wenn ein wichtiger 
Grund hierfür vorliegt und eine Fortsetzung des Ver-
tragsverhältnisses unzumutbar ist, bleibt unberührt.  
 
 
 

§ 5 Vertragsverletzung 
 
Sollte die Kirchengemeinde ihren Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag nicht nachkommen, ist der unter 
§ 1 bezeichnete Zuschuss vollständig an die Ge-
meinde zurückzuzahlen. Die Gemeinde verzichtet in 
dem Fall auf eine Verzinsung. 
 
§ 6 Genehmigung   
 
Dieser Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit 
aufseiten der Kirchengemeinde eines Kirchenverwal-
tungsbeschlusses und der aufsichtlichen Genehmi-
gung durch das Bischöfliche Ordinariat in Würzburg, 
sowie auf Seiten der Gemeinde eines Gemeinde-
ratsbeschlusses. 
 
§ 7 Schriftform  
 
Dieser Vertrag sowie alle Änderungen bedürfen der 
Schriftform  
 
§ 8 Sonstiges   
 
Dieser Vertrag wird vierfach ausgefertigt. Jede Ver-
tragspartei, das Bischöfliche Ordinariat in Würzburg 
und die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
erhalten eine Ausfertigung des Vertrages.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden oder Lücken enthalten, 
so bleibt der Vertrag wirksam. Die Parteien verpflich-
ten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren 
oder fehlenden Bestimmungen durch solche wirksa-
men Regelung zu ersetzen, die den Sinn und wirt-
schaftlichen Zweck und den Intensionen der Ver-
tragsparteien, wie sie sich aus der Gesamtheit der 
Bestimmungen des Vertrages ergeben, am nächsten 
kommen.  
 
 
Mit diesem Entwurf wurde die Kirchenverwaltung 
beteiligt. Diese ist grundsätzlich damit einverstan-
den, beantragt jedoch per Email vom 12.06.2018 
folgende Änderungen: 
 
„Streichung des Abschnitts „Bei einer Kostenunter-
schreitung reduziert sich der Zuschussbetrag ent-
sprechend. 
Streichung des Absatzes 3.2 – Vorkaufsrecht des St. 
Josefs-Hauses L Hat die Gemeinde nicht sowieso 
schon das Vorkaufsrecht, dies braucht nicht nochmal 
eingeräumt zu werden. 
Änderung der Laufzeit auf 20 Jahre“ 
 
 
Hinsichtlich des Vorkaufsrechtes wird darauf hinge-
wiesen, dass es sich um das gesetzliche Vorkaufs-
recht nach § 24 ff BauGB handelt. Dieses könnte 
jedoch nicht ausgeübt werden. Es sollte daher ein 
privatrechtliches Vorkaufsrecht aufgenommen wer-
den, wenn dies die Gemeinde wünscht. 



 
Im Gemeinderat wird diskutiert. 
 
einstimmiger Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der o.g. Vereinbarung zu. 
Dem Änderungsantrag der Kirchenverwaltung wird 
nicht gefolgt. 
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Informationen vom Bürgermeister - öffent-
lich - 

 

TOP  
10.1 

Information über die Kostenschätzung 
nach Aufteilung der Bauabschnitte für  
Kanal, Wasserleitung und Straßenbau 

 
Gemäß Bauentwurf Sanierungsplanung der Ab-
wasserkanäle der Gemeinde Urspringen hat das 

Ing.-Büro brs für die nachfolgenden Bauab-
schnitte eine erste Köstenschätzung Stand 2018 
für die Bereiche Kanalauswechselung, Wasser-

leitung und Straßenbau ermittelt 
 

2018-2020 Sanierung von Anschlussleitungen 
und Straßeneinläufen für ca. 50.000,-- €/Jahr 
der Schadensklassen 4 + 5 
 
2020  Kanalauswechslung wegen hydrauli-
scher Überlastung im Bereich Gartenstraße, 
Billingshäuser Straße und Hauptstraße 
Kanalauswechslung wegen hydraulischer Überlas-
tung in der Castellstraße 
Schacht 90M137 – 90M139 
Kanalauswechslung Am Schalksberg Schacht 
90M031 – 90M029 
 
2021  Kanalauswechslung wegen hydrauli-
scher Überlastung Frankenstraße, 
Mitteldorfstraße, Schloßstraße, Bereich auf Privat-
grund Schacht 90M032–90M042 
 
2022  Kanalauswechslung wegen hydrauli-
scher Überlastung in der Steinfelder Straße 
MSP 24 
 
2023  Kanalauswechslung in der Schmieds-
gasse Schacht 90M086 – 90M08901 
Mitteldorfstraße Schacht 90M083 – 90M081 
Bereich Schule/Turnhalle 90M08502 – 90M08501 
90M503 – 90M08501 
Kanalauswechslungen in der OD ST 2438 Schacht 
90M244 – 90M243 
Häfnerstraße Schacht 90M257 – 90M146 
Rodener Straße Schacht 90M261 – 90M258 
Frankenstraße Schacht 90M029 – 90M03201 
Schmiedsgasse Schacht 90M8901 – 90M249 
 
2024  Kanalauswechslung in der Quellen-
straße und Kirchstraße, sowie Aussiedlerhöfe 
Karbacher Straße Schacht 90M013 – 90M302 

Restliche Kanalsanierungen mit Roboter, das sind 
alle Kanalschächte die gelb markiert sind 
 
Dem Gemeinderat wird die Aufteilung der Kosten für 
die jeweiligen Bauabschnitte am Beamer dargelegt. 
 
Der Vorsitzende erklärt auf Nachfrage, dass die Kos-
ten für Wasserleitung und Kanal auf die Bürger um-
gelegt werden müssen. Auf die Frage, wann die ers-
ten Bescheide verschickt werden erklärt der Vorsit-
zende, dass die Abrechnung der Wasserleitungs- 
und Kanalarbeiten in dieser Maßnahme nicht über 
Bescheide, sondern nach dem derzeitigen Stand 
über die Kanal-Gebühren erhoben werden müssen. 
Das hat den Nachteil, dass die Gemeinde diese 
Maßnahme vorfinanziert und es 40 Jahre lang bis 
zur Tilgung vor sich hinschiebt. Es wird derzeit ge-
prüft, welche Art der Abrechnung möglich ist. In der 
Wassergruppensitzung wurde darüber auch gespro-
chen. Die Wassergruppe wird ihre Maßnahme an 
den Brunnen über Bescheide abrechnen.  
 
Im Gemeinderat wird diskutiert. Manche Gemeinde-
räte sind der Meinung, dass hier eine gute Mischung 
gefunden wurde, dadurch, dass nicht nur durch Be-
scheide abgerechnet wird. Allerdings gilt es zu be-
rücksichtigen, dass wenn der Wasser- und Kanal-
preis pro m³ steigt, dann wird eventuell beim Was-
serverbrauch gespart. In den letzten 10 Jahren sei 
wesentlich weniger Wasser verbraucht worden. Ein 
Gemeinderat schlägt vor, nachzuforschen, was die 
Ursache (Landwirtschaft oder privat durch wasser-
sparende Maschinen?) dafür ist.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
10.2 

Akustik in der Schloßparkhalle 

 
Am vergangenen Freitag wurde durch die Firma 
Canor 24 der erste Bauabschnitt ausgeführt.  Im 
Anbau der Schloßparkhalle wurden an der Giebelsei-
te zum Feuerwehrhaus  Schallschutzplatten ange-
bracht. Die Maßnahme ist abgeschlossen und der 
Vorsitzende trägt die Ergebnisse der Messung vor 
und nach dem Umbau vor. 
 
Mit der Firma wurde vereinbart, dass der Gemeinde-
rat sich während den nächsten Veranstaltungen an-
schaut und -hören wird. Dann wird im Gemeinderat 
über einen 2. Bauabschnitt entschieden.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
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Breitbandausbau Urspringen 2 

 
Bürgermeister Volker Hemrich informiert den Ge-
meinderat, dass ab sofort für alle Aussiedlerhöfe ein 



schneller Internetzugang möglich ist. Der Breitband-
ausbau Urspringen 2 ist abgeschlossen. Ein Artikel 
dazu wird noch in der Presse erscheinen. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
10.4 

ILE - Kernwegenetz 

 
Der Auftrag zur Erarbeitung eines Kernwegenetz-
konzeptes wurde vergeben. Derzeit läuft die Daten-
sammlung. Die Ergebnisse des Radwegearbeitskrei-
ses werden mitaufgenommen.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
10.5 

Spielplatzmarkierung 

 
Die zweiten Markierungen für die Spielplätze wurden 
angebracht. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
10.6 

Straßenbauarbeiten 

 
Die Arbeiten am Ausbau der Schulstraße im Bereich 
Friedhofszufahrt und Aufgang Aussegnungshalle 
sind soweit abgeschlossen. Es ist geplant am 17. 
und 18. Juli 2018 die Asphaltarbeiten durchzuführen. 
In diesem Zug wird die Einfahrt zum „Budenlochweg“ 
und Ausbesserungen am Weg zu den Aussiedlerhö-
fen „Grünsfelder Siedlung“ mit asphaltiert.  
 
Die Ausschreibung für den Plattenbelag im Bereich 
Leichenhaus ist am Markt. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
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Erdverkabelungsarbeiten 

 
Die restlichen Asphaltarbeiten bezüglich der Erdver-
kabelung wurden diese Woche erledigt. Bis auf die 
Lampenköpfe ist dieser Bauabschnitt abgeschlos-
sen. 
 
In der nächsten Woche wird mit den Ausbesse-
rungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung im Bereich 
Sonnenstraße, Hellstraße und Sudetenstraße be-
gonnen. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 

TOP  
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Sinkkastenreinigung 

 
Die Sinkkästen im Gemeindegebiet wurden gerei-
nigt. Die Firma erstellt ein Protokoll, das dann von 
den Gemeindearbeiten bearbeitet wird. Bei manchen 
Sinkkästen gab es Probleme mit der Leerung. Der 
Vorsitzende informiert den Gemeinderat darüber. 
Hauptsächlich im Hauptstraßenbereich konnten die 
Sinkkästen nicht geleert werden. Das Problem wurde 
mit Straßenbauamt abgeklärt.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
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Billingshäuser Straße 

 
In der letzten Sitzung wurde nachgefragt, wer neben 
der Billingshäuser Straße die Schotterfläche asphal-
tiert hat. Auf Nachfrage hat der Vorsitzende erfahren, 
dass hier vom Straßenbauamt der Restasphalt von 
der Maßnahme an der Hauptstraße aufgebracht 
wurde. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
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Schule Urspringen 

 
Am 27. Juli 2018 geht die Rektorin der Grundschule 
Urspringen Frau Wisheckel in den Ruhestand. Die 
neue Rektorin ist dann Frau Doris Weisenberger. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
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Wassergruppe 

 
In der letzten Wassergruppensitzung wurde die Stel-
lungnahme zum Gewerbegebiet Schmiedsberg be-
handelt. Sobald diese Stellungnahme schriftlich vor-
liegt wird sie der Bürgermeister dem Gemeinderat 
vortragen. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
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Holzfest 

 
Nach Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben 
vom Holzfest sind 39,05 € übrig. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 



 
TOP  
11 

Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
TOP  
11.1 

Abrechnung der 1000-Jahr-Feier 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt ob mittlerweile 
eine Abrechnung der Zuschüsse (Ein- und Ausgaben 
etc.) die die Gemeinde der 1000-Jahre-AG gezahlt 
hat, vorgelegt werden kann. 
 
Dazu erklärt der ehem. Vorsitzende der 1000-Jahre-
AG, dass mittlerweile notariell und mit dem Steuer-
berater alles abgeklärt ist. Die Konten können alle 
aufgelöst werden. Ein offizieller Bericht wird dem 
Gemeinderat und im Mitteilungsblatt dann voraus-
sichtlich im September vorgelegt bzw. veröffentlicht. 
 
 
TOP  
11.2 

GEZ-Gebühren 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt, ob die Ge-
meinde auch GEZ-Gebühren zahlen muss. 
 
Davon ist Bürgermeister Volker Hemrich nichts be-
kannt. 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung von Gemeinderats-
sitzungen 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den ge-
meindlichen Bekanntmachungstafeln am Rathaus 
und an der Bushaltestelle bekannt gemacht. 
 
 
DSD-Sack-Abfuhr 
 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke findet für unsere 
Gemeinde am 
 

Donnerstag, 09.08.2018 
 
statt. 
 
 
Leerung der blauen Papiertonne 
 
Die nächste Abfuhr der blauen Papiertonne findet für 
unsere Gemeinde am  
 

Mittwoch, 25.07.2018 und  
Mittwoch 22.08.2018 

 
statt. 
 
 

 
Erscheinen des nächsten Mitteilungsblattes 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde  
Urspringen erscheint voraussichtlich in der  
34. Kalenderwoche 2018. 
 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens Mittwoch, 15.08.2018 bei der  
Gemeinde Urspringen oder der Verwaltungsge-
meinschaft Marktheidenfeld, Frau Väth,  
E-Mail: amtsblatt.urspringen@vgem-
marktheidenfeld.de, abzugeben. 
 
 
 
Sprechtag des Bauamtes des Landratsamtes 
Main-Spessart 
 
Der nächste Bauamtssprechtag des Landratsamtes 
Main-Spessart findet am  
 

Donnerstag, 09.08.2018 
in der Zeit von 09.30 – 11.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft statt. 
 
Nach vorheriger Terminabstimmung erfolgt - paral-
lel zu der o. a. Sprechzeit - auch eine Beratung 
durch den Klimaschutzbeauftragten/Energieberater 
des Landkreises.  
Kontakt: Michael.Kohlbrecher@Lramsp.de,  
Tel.: 09353/793 1725. 
 
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im 
Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 einen Auskunfts- und 
Beratungsservice an. 
 
Die Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft 
vormittags unter der Tel. Nr. 09391/6007-23 und 
Angabe der Versicherungsnummer vereinbart wer-
den. 
 
Zur Beratung bitte Ausweispapiere und bei Bedarf 
eine Vollmacht mitbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flächenmanagement und Innenentwicklung der 
Gemeinde; Baulücken- und Leerständekataster 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld hat 
ihr Baulücken- und Leerständekataster aktualisiert. 
Die Eigentümer freier Grundstücke wurden schriftlich 
befragt, ob sie Interesse an einem Verkauf haben 
und mit der Weitergabe dieser Information an Inte-
ressenten durch die Gemeinde einverstanden sind. 
Alle zum Verkauf stehenden Grundstücke (privat und 
gemeindlich) können auf der Homepage der VG 
Marktheidenfeld unter dem folgenden Link eingese-
hen werden:  
 
http://www.vgem-
marktheidenfeld.de/Bauen/bauen.htm 
 
Für Rückfragen stehen Herr Pfeufer und Herr Hörn-
ing vom Bauamt der VG Marktheidenfeld unter der 
Telefonnummer 09391/6007-46 zur Verfügung. 
 
 
Flurbereinigung Roden 3 - Wald 
Gemeinde Roden 
Landkreis Main-Spessart 
B E K A N N T G A B E  
 
Die festgestellten Ergebnisse der Wertermittlung und 
die Wertermittlungskarten für das Flurbereinigungs-
verfahren Roden 3 - Wald liegen 
 

vom 30.07.2018 mit 30.08.2018 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
 
während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht 
für die Beteiligten aus. 
 
Hinweis: 
Mit der Auslegung ist eine Rechtsbehelfsfrist ver-
bunden. 
 
Würzburg, den 18.06.2018 
 
Der Vorsitzende des Vorstandes 
der Teilnehmergemeinschaft 
Joachim Mair 
Baudirektor 
 
 
 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren 
 
Am 15.08.2018 sind die Abschläge für die Wasser- 
und Kanalgebühren zur Zahlung fällig.  
Sofern der Verwaltungsgemeinschaft ein Abbu-
chungsauftrag vorliegt, wird der fällige Betrag zum 
Fälligkeitstermin durch Lastschrift eingezogen. 
Barzahler werden gebeten, den fälligen Betrag auf 
ein Konto der Gemeinde Urspringen zu überweisen. 
 

 
Fälligkeit der Grund- u. Gewerbesteuern 
 
Ebenfalls am  

15. August 2018 
 

werden die Grund- u. Gewerbesteuern zur  
Zahlung fällig. 
 
Konten der Gemeinde Urspringen: 
Raiffeisenbank Main-Spessart 
BLZ: 790 691 50   Kto.-Nr.: 7 120 567 

IBAN: DE53 7906 9150 0007 1205 67;  

BIC: GENODEF1GEM 

Sparkasse Mainfranken Würzburg  
BLZ: 790 500 00   Kto.-Nr.: 240 250 258 

IBAN: DE09 7905 0000 0240 2502 58;  

BIC: BYLADEM1SWU 

 
 
 

 

 
 

Die Gemeinde Urspringen sucht  
zum 01. November 2018 

eine/n Erzieher/in in Vollzeit 
zur Leitung einer zweiten Kleinkindgruppe ab 

01.01.2019 
für die kommunale Kindertageseinrichtung  

(Kindergarten und Kinderkrippe) 
 

Ausführliche Informationen erhalten Sie von der  
Kindergartenleitung, Frau Amrhein,  

Tel. 09396/416 oder in der  
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld,  

Tel. 09391/6007-25. 
 

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen und erweitertem Führungs-
zeugnis richten Sie bitte bis zum 31. August 2018 an 
die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld,  

Frau Greger, Petzoltstraße 21,  
97828 Marktheidenfeld 
oder als PDF-Datei an  

kita@vgem-marktheidenfeld.de 
 

Juli 2018  Bürgermeister Volker Hemrich 
 

 
 
Gemeinde Urspringen 
 
Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 
 
 

 



 

SONSTIGE INFORMATIONEN 

 
Caritassprechstunden: Fränkisches Haus,  
Adenauerplatz 7, Marktheidenfeld 
 
Allgemeiner Sozialer Beratungsdienst: 
Montag, 06.08.2018 
Montag, 10.09.2018 
von 13.00 – 15.00 Uhr  
Terminvereinbarung: Tel. 09352/84 31 19 
Beratung durch Frau Smutny vom Caritasverband für 
den Landkreis MSP, Lohr 
 
Sucht- und Drogenberatung: 
wöchentlich dienstags 
Terminvereinbarung: 09352/84 31 21 
Psychosoziale Beratungsstelle für Sucht- und Dro-
genprobleme, 97816 Lohr. 
Beratung durch Herrn Stein 
 
Ehrenamtliche Seniorenberatung 
Terminvereinbarung für Hausbesuche bitte unter der 
u. a. Telefonnummer. 
Beratung durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Cari-
tasverbandes für den Landkreis Main-Spessart und 
des Kath. Senioren-Forums 
97816 Lohr, Telefon: 09352/8431-00 
 
 
 
„Bisschen Zeit und gute Laune? – Es lohnt sich!“ 
Brücken bauen zu Menschen mit und ohne De-
menz  

Schulung zum/r  Alltagsbegleiter/in  

 
Sie haben etwas Zeit übrig, gehen gerne mit Men-
schen um, sind empathisch, aufgeschlossen  und 
interessiert an Neuem? Dann sind Sie bei uns rich-
tig! 
Wir bieten                                                  
- eine kostenlose Schulung mit fachspezifischen Do-
zenten                                                                               
- eine ehrenamtliche Tätigkeit, deren Umfang Sie 
bestimmen                                                    
- Freude und Sinnhaftigkeit durch Begegnung und 
Unterstützung von Menschen im häuslichen          
Umfeld  und im Team in der Gruppe                
-  eine faire Aufwandserstattung   
                                                              -  
Kontakte und Geselligkeit mit Gleichgesinnten 
Pflegerische Tätigkeiten sind nicht vorgesehen!                                          
Schulungstermine  jeweils von 8.15 - 12.30 Uhr:                                                                                                         
24.09./ 
27.09./08.10./11.10./22.10./08.11./15.11./26.11.18  
 
 

 
Ansprechpartnerinnen/ Anmeldung:               
Friederike Döring , Beate Höflich; Beratungs- und 
Kontaktstelle „RuDiMachts!“, Lehmgrubenerstraße 
18, 97828 Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9864-113 
oder -0 (tgl. v. 8.30 – 16.00 Uhr));                                
Email: doering.friederike@rummelsberger.net  
 
 
 
Neu - Musikworkshop für junge Musiker –  
„Pop & Rock On Stage“  
Für junge Musiker ab 12 bis Mitte 20 Jahren gibt es 
ein neues Angebot der Kommunalen Jugendarbeit 
des Landkreises.  
Unter dem Titel: „Pop & Rock On Stage“ wurde ein 
neues Format erstellt, das den musikbegeisterten 
Jugendlichen helfen soll, intensiver ihr Hobby zu 
pflegen. Mit Hilfe erfahrener Profimusiker als Dozen-
ten werden die Teilnehmer vom 28.09. bis 
30.09.2018 im Nägelsee-Schulzentrum in Lohr ge-
meinsam üben und proben. Am 03. Oktober 2018 
wird dann ein öffentlicher Auftritt in der Alten Turn-
halle in Lohr organisiert.  
Mit diesem Angebot wollen wir den Mädchen und 
Jungen, die bereits Musikunterricht erhalten, die 
Möglichkeit bieten, gleichgesinnte Musiker zu finden, 
um etwa ein Duo, Trio oder eine Band zu gründen. 
Natürlich kann sich auch eine komplette Band an-
melden. Die Musiker werden von hochkarätigen Do-
zenten unterrichtet. Wertvolle Tipps und Möglichkei-
ten für eine weitere musikalische Laufbahn können 
so ausgelotet werden.  
„Rock & Pop On Stage“ bietet die Möglichkeit, Unter-
richt am eigenen Instrument zu erhalten, Tipps für 
Songschreiben, Arrangements und das Zusammen-
spiel zu bekommen. Das Lohrer Nägelsee-
Schulzentrum bietet dafür mit den Musik- und Klas-
senräumen ideale Voraussetzungen.  
 
 
Näher Infos zu diesem Angebot oder Anmeldeunter-
lagen erteilt die Kommunale Jugendarbeit, Ringstr. 
24, 97753 Karlstadt  
Tel. 09353/793-1510 (B. Metz) oder 793-1503 (H. 
Leimeister)  
www.main-spessart.de, www.kids4mation.de;  
Email: bernhard.metz@lramsp.de oder hilde-
gard.leimeister@lramsp.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIENINFORMATION  

  

Urspringen, 10. Juli 2018  

  

Noch schnelleres Internet in Urspringen  

  

� Rund 20 Haushalte können ab jetzt schnelles Internet nutzen  

� Bandbreiten bis zu 50 MBit/s und teilweise bis zu 1000 Mbit/s möglich  

� Jetzt mehr Geschwindigkeit bei der Telekom buchen  

_____________________________________________________________  

  

Nach Beendigung der zweiten Ausbauphase können rund 20 Haushalte in 

Urspringen jetzt schneller im Internet surfen. Das neue Netz ist so 

leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich 

sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der 

Cloud ist bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis 

zu 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 10 MBit/s, 

je nach Entfernung zum nächsten Kabelverteiler. Bei einigen Haushalten wurde 

die Glasfaser direkt ins Haus verlegt, dadurch sind Geschwindigkeiten von bis 

zu 1000 Mbit/s möglich.  

Die Deutsche Telekom hat zwei Kilometer Glasfaserkabel verlegt und zwei 

Multifunktionsgehäuse aufgestellt bzw. neu ausgestattet.   

  

„Eine moderne Infrastruktur ist ein digitaler Standortvorteil – für jeden Haushalt, 

jede Immobilie und die gesamte Gemeinde“, sagt Volker Hemrich, Erster 

Bürgermeister von Urspringen. „Damit wird das Leben und Arbeiten in 

Urspringen noch attraktiver.  

 

„Ab sofort können alle die schnellen Internetanschlüsse online, telefonisch oder 

im Fachhandel buchen“, sagt Andreas Schardt, Regio Manager der Telekom 

Deutschland.  

 

Wichtig:  Die schnellen Internetanschlüsse stehen Telekom-Kunden nicht 

automatisch zur Verfügung. Sie müssen online, telefonisch oder im 

Fachhandel gebucht werden. 

 



Der Weg zum neuen Anschluss   

Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife der Telekom 

erfahren will, kann sich im Telekom Shop, beim teilnehmenden Fachhandel, 

im Internet oder beim Kundenservice der Telekom informieren:  

� Telekom Shop Marktheidenfeld, Mitteltorstr. 3, 97828 Marktheidenfeld  

� Telekom Shop Lohr, Ludwigstr. 5, 97816 Lohr a. Main  

� www.telekom.de/schneller  

� Neukunden: 0800 330 3000 (kostenfrei)   

� Telekom-Kunden: 0800 330 1000 (kostenfrei)   

Foto: Reinhard Hartmann 

Bildunterschrift: 

Bei der Freigabe von VDSL vor einem Gehäuse für Glasfaseranschlüsse in 
Urspringen in der Grünsfelder Siedlung v.l.n.r. 
1. Bürgermeister Volker Hemrich, Klaus Markert, Projektleiter Technik Telekom, 

Andreas Schardt, Vertriebsbeauftragter der Telekom 

 



 

Urspringer Jagdgenossenschaft trägt zum Erhalt der Wege bei 
 

Seit Jahren unterstützt die Jagdgenossenschaft in Urspringen den Ausbau 
und Erhalt der Urspringer Flur Wege. Dies reicht über zurückschneiden der 
Wegränder, Pflege der Gräben, Abschieben der Wege, Asphaltieren der We-
ge sowie neue Tragschichten mit Bitumen/Basaltmischung. 
 
In diesem Jahr haben wir den Spiegelrainweg (Richtung Duttenbrunn) neu 
mit einer Bitumen/Basaltschicht aufspritzen lassen. Damit erhält der Weg ei-
ne neue Oberfläche und der Erhalt des Weges ist wieder über Jahre sicher-
gestellt. Die Kosten betragen in etwa 1/10 im Vergleich zu einer neuen Trag-
schicht. 
 
Beim Weg am Zeller Pfad haben wir das geschotterte Teilstück zwischen den 
beiden asphaltierten Strecken geschlossen. Dadurch entsteht weniger 
Staubbelastung und  Frostschäden sollten in den nächsten Jahren der Ver-
gangenheit angehören. 
Dies dient zum Erhalt des Weges. Auch wollen wir dadurch Erfahrungen 
sammeln, wie sich diese Maßnahme direkt auf Schotterwege verhält.  
 
Vorstandschaft der Jagdgenossenschaft Urspringen 
  
 
  

 

 



 
 
 
 
 

 

Nachruf 

 

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig, sondern habt den Mut 

von mir zu erzählen und zu lachen, lasst mir einen Platz 

zwischen euch, wie ich ihn im Leben hatte. 

 

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied 

 

Egon Möhler 
 

Er war über viele Jahre mit dem Posten als Kassenprüfer in unserem Verein tätig. 

Bei der Durchführung von Veranstaltungen wird er uns fehlen. 

 

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Sonja und seiner Tochter Nadine. 

 

F. C. Grasshoppers Urspringen e. V. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nachruf 

 

Man sieht die Sonne sinken und erschrickt trotzdem, 

wenn es plötzlich dunkel ist. 

 

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied 

 

Sigrid Schäffer 
 

Dein herzliches Lachen und deine Lebensfreude waren ansteckend und unvergesslich. 

In unseren Herzen wirst du ewig weiterleben. 

 

Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrem Ehemann Bruno und ihrem Sohn Florian. 

 

F. C. Grasshoppers Urspringen e. V. 

 

 
 
 



Sehr geehrte Mitglieder des Männergesangsvereines 

 „Liederkranz“ 1886 Urspringen, 

liebe Urspringer, 

am Samstag den 04.August 2018 fährt der MGV zur 

Landesgartenschau nach Würzburg und nimmt am 

TAG DER LAIENMUSIK TEIL 

DAS VON 10:00 UHR - 18:00 UHR AUF DEM 

GESAMTEN GELÄNDE STATTFINDET. 

Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein. 

Wir werden um 10°°Uhr in Urspringen losfahren 1*). Treffen ist bei der 

Raiffeisenbank. Wir werden direkt bei den Parkplätzen Willkommensgärten 

„Belvedere“ aussteigen, und dort auch Einlass bekommen. Eintrittspreis 

16,50 €. Fahrpreis ca, 8,00 € pro Person. Direkt am Platz links am Durchgang 

zum Belvedere ist der Veranstaltungsort für folgende Auftritte: 

11:00 – 12:00 Uhr Spielmanns- und Fanfarenzug TV Obernau 1900 e.V. 

13:15 – 13:45 Uhr Gesangverein Liederkranz Wipfeld 

14:00 – 14:30 Uhr Gesangverein Liederkranz 1960 Oerlenbach 

14.45 – 15:15 Uhr Gospelchor Freising 

15:30 – 16:00 Uhr Männergesangverein "Liederkranz" 1886 Urspringen e.V. 

Um 17:30 Uhr werden wir die Heimfahrt antreten. Auf dem Rückweg kehren 

wir in Billingshausen im Gasthaus „Schwarzer Adler“ ein. Dort werden wir eine 

Abschlussrast machen und uns nochmals Stärken sowie den Durst löschen. 2*) 

Um ca. 20°°Uhr brechen wir nach Urspringen auf! 

Der MGV Urspringen wünscht allen Teilnehmern einen schönen Tag. 

Anmeldung bei Irene Weimann Tel. 0172 6991759 bis zum 31.Juli 

1*) Nichtteilnehmer können ab 18°° Uhr in Billingshausen direkt zur Abschlussrast kommen. 

Bitte auch hier telefonisch anmelden und Essen bestellen 

2*) Bitte Essen angeben bei Anmeldung (1. Schnitzel mit Kartoffelsalat; 2. Salatteller m. 

Putenstreifen; 3. Brotzeit mit Hausmacherwurst u. Schnäpsle� 

 



P R E IS E L AN D E S G A R TE N S C H A U  

 
B I T T E  P R Ü F E N  S I E ,  O B  S I E  E I N E R  D E R  N A C H F O L G E N D E N  
S O N D E R B E D I N G U N G E N  E R F Ü L L E N ! !  B I T T E  B E I M  A N M E L D E N  
A N Z E I G E N !  
A K T I V E  S Ä N G E R  D I E  B E I  U N S  I M  C H O R  S I N G E N ,  H A B E N  F R E I E N  
E I N T R I T T  
 
 
 
T A G E S K A R T E N P R E I S E  

  
Kinder 7 – 17 Jahre 3,00 € 
Kinder 0 – 6 Jahre -- 
Ermässigte2  14,00 € 
Junge Erwachsene3  14,00 € 
Ehrenamtlich Aktive4  14,00 € 
Gruppen (pro Person)5  16,50 € 
ÖPNV, DB Nutzer6  16,00 € 
ADAC Mitglieder7  16,00 € 
  
 
Kinder bis 6 Jahre und Menschen mit Behinderung haben bei Eintrag 

»H« für hilflos oder »aG« für außergewöhnliche Gehbehinderung freien 

Eintritt, ebenso Begleitpersonen bei Eintrag »B«.  

 
1 Kinder die am 12.04.2018 noch nicht 7 Jahre alt sind, haben freien Eintritt 
2  Auf Nachweis: Menschen mit Behinderung ab GdB 50 (Begleitpersonen bei Eintrag 

»B« haben freien Eintritt) sowie sozial bedürftige Menschen, die Hilfe zum 

Lebensunterhalt, Altersgrundsicherung, Arbeitslosengeld 1+2 oder Harz IV 

erhalten.  
3  Auf Nachweis: Schüler ab 18 Jahren, Studierende, Auszubildende, Absolventen 

eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ), Bundesfreiwilligendienstleistende 
4   Auf Nachweis: Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte 
5   Ab 20 zahlenden Personen im Verbund, Busfahrer und Reiseleiter haben freien 

Eintritt (mit Nachweis des Reiseveranstalters) 
6 Auf Nachweis: Inhaber eines tagesaktuellen Fahrscheines des Verkehrsverbund 

Mainfranken (Kurzstrecke Eins+4, 6er-Karte, Einzel-, Tages- und Monatskarte, 

Premium-, Spar- und Firmen-Abonnement, Bayernticket) oder Inhaber eines 

tagesaktuellen Fahrscheines der Deutschen Bahn 
7 Auf Nachweis: Inhaber einer gültigen ADAC-Mitgliedskarte  

  

 

 



 

Sternritt und Hoffest 

auf dem Hof der Familie 

Schmitt 

 

 

 

Samstag 11.08.2018                     Beginn 14.00 Uhr 

20.00 Uhr Band „Country Family“6,00€ Eintritt 

Urspringen, Grünsfelder Siedlung 2 

Paddock Reservierungen unter 0160-1529528 

Alle sind herzlich eingeladen! 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!! 



Kinder-
Kleiderbasar 

Mit Fahrzeug- und Spielzeugmarkt 
sowie Kaffee- und Kuchenbar 

Am 16. September 2018 
von 10:00-12:00 Uhr 

in der Festhalle 
Urspringen 

Angenommen werden: 
Herbst- und Winterkleidung,
Spielsachen jeglicher Art, Bücher,
Roller, Dreiräder, Fahrräder, Traktoren, 
Bobby Cars, Lauflernräder, Kinderwagen uvm.

Nummernvergabe bei Juliana Reitmeier 
am 04. August 2018 ab 08:00 Uhr
Tel: 09396/9958170

Der gesamte Erlös kommt den Kinder- und Jugendeinrichtungen 
in Urspringen zugute. 

 !!!
NEU!!!



   
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                 
                                        
                                                                                                       
Herzliche Einladung zu unseren 
Gottesdiensten vom 22.07. bis 26.08.18 
 
 

 

 

 

 

 

Sonntag, 22.07. 8. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
10.30 Uhr Gottesdienst, St. Peter Leinach    
 

Sonntag, 29.07. Bergfest  
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden, 

anschl. Kirchengemeindefest    
 in der Festhalle Billingshausen 
 

Sonntag, 5.08. 10. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
 

Sonntag, 12.08. 11. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
 

Sonntag, 19.08. 12. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
 

Sonntag, 26.08. 13. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
10.30 Uhr Gottesdienst, St. Peter Leinach    

 

 

 Untertorstr. 6, 97834 Billingshausen  
Tel: 09398 - 281 
Fax: 09398 - 998971 
Mail: pfarramt.billingshausen@elkb.de 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE  BILLINGSHAUSEN 

                         www.billingshausen-evangelisch.de 



Dienstag 24.07. Hl. Christophorus und hl. Scharbel Mahluf

Ka 18:30 Rosenkranz für alle Jugendlichen, die einen kirchlichen Beruf ergreifen wollen
Ur 19:00 Hl. Messe - für Anni Barthel, Eltern u. Geschwister / Jadwiga u. Simon Dolny / Frieda u. Eugen 

Ehehalt u. verstorbene Angehörige
Bi 19:00 Hl. Messe

Mittwoch 25.07. HL. JAKOBUS

Ur 18:30 bis 19:30 Uhr Eucharistische Anbetung
Ro 19:00 Hl. Messe - für Verstorbene d. Fam. Hartmann u. Herrmann

Donnerstag 26.07. Hl. Joachim und hl. Anna

Bi 8:15 Ökumenischer Schulabschlussgottesdienst  für die 1. - 4. Klasse der Grundschule
Ur 9:45 Ökumenischer Schulabschlussgottesdienst für die 1. - 4. Klasse der Grundschule
Bi 14:00 Rosenkranz für die Jugendlichen, die einen kirchlichen Beruf ergreifen wollen
Ro 18:30 Rosenkranz
Ka 19:00 Hl. Messe - für Hans Riedmann, verst. Angehörige / Bruno, Elvira u. Helmar Baunach, leb. u. verst. 

Angehörige
An 19:00 Hl. Messe - für Karl Fischer, Eltern u. Schwiegereltern

Freitag 27.07. Freitag der 16. Woche im Jahreskreis

Bi 19:00 Hl. Messe - für Felix Geier, Eltern u. Schwiegereltern u. Angeh. / Berthold u. Melitta Klühspies, Ana 
Scheller / Roswitha Oswald u. Angeh.

Ur 19:00 Hl. Messe - für Reduktionsmesse / f. alle armen Seelen
PG 20:00 Genießerabend mit Past.Ref. Behr, Retzstadt, Kreuzkapelle

Samstag 28.07. Samstag der 16. Woche im Jahreskreis

Ka 18:30 Vorabendgottesdienst für unsere Pfarrgemeinde - für Edmund Laudenbacher, verst. Angehörige / 
Berta u. Roman Rüb, leb. u. verst. Angehörige

Bi 18:30 Vorabendgottesdienst für unsere Pfarrgemeinde - für Elsa u. Hermann Meining u. Angeh. / 
Hermann Schäffer u. Eltern, Hilda u. Leo Klühspies, Wolfgang Merk u. Angeh. / Berthold Götz; 
Fam. Hoh u. Angeh.

Sonntag 29.07. 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS

An 8:45 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für Edgar u. Hiltrud Weyer u. Angehörige
Ur 10:15 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für 2. Seelenamt  f. Johannes Gordzielik / 2. Seelenamt f. 

Egon Möhler / 2. Seelenamt f. Sigrid Schäffer / Verstorbene d. Fam. Klein, Full, Schäfer u. Michel /  
Paul u. Theresia Ehehalt u. Eltern (L) 

Ro 10:15 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für 3. Seelenamt f. Anna Maria Herrmann / Klara Eyrich u. 
Dieter Herrmann

Ur 13:30 Rosenkranz
Ur 14:00 Tauffeier von Anni Martin
Ur 15:00 Tauffeier von Nils Reichler

Dienstag 31.07. Hl. Ignatius v. Loyola

Ka 18:30 Rosenkranz für alle verfolgten Christen
Bi 19:00 Hl. Messe
Ur 19:00 Hl. Messe - für Hiltrud u. Elsie Heyn u. Eltern, Georg u. Anna Reinhart (L) / f. alle armen Seelen / 

Verstorbene d. Fam. Sendelbach u. Dotterweich

Mittwoch 01.08. Hl. Alfons Maria von Liguori

Ro 19:00 Hl. Messe - für Christine u. Otto Herrmann u. verstorbene Angehörige

Donnerstag 02.08. Hl. Eusebius und hl. Petrus Julianus Eymard

Bi 14:00 Rosenkranz für die verfolgten Christen
Ro 18:30 Rosenkranz
An 19:00 Hl. Messe - für Hilde, Georg u. Christine Dotzel, Heinrich. Genoveva u. Elisabeth Arnold, Erna u. 

Rosa Behr
Ka 19:00 Hl. Messe - für 2. Seelenamt für Rudolf Herold / Rainer (J), Katharina u. Eduard Hörning, Rosa u. 

Otto Sendelbach, verst. Angehörige / Karl Müssig, leb. u. verst. d. Fam. Müssig, Endrich, Kunz u. 
Merz

G o t t e s d i e n s t o r d n u n g    Nr. 8            
Pfarreiengemeinschaft „ Maria - Patronin von Franken“

                                        vom   23.07.2018    bis   26.08.2018     



Freitag 03.08.      Freitag der 17. Woche im Jahreskreis

Ur 9:00 Krankenkommunion
Bi 9:30 Krankenkommunion
Ka 11:00 Krankenkommunion 
Ur 19:00 Hl. Messe - für Helmut Hart u. Angehörige / f. alle armen Seelen
Bi 19:00 Hl. Messe - für Marliese Hörning / Klaus Hörning u. Großeltern

Samstag 04.08. Hl. Johannes Maria Vianney

An 14:00 Wort-Gottes-Feier mit Trauung von Pamela Weyer-Heidenfelder u. Achim Heidenfelder und 
Tauffeier von Olivia Heidenfelder

Ka 16:00 Tauffeier von Linus Dürr
Ur 18:30 Vorabendgottesdienst für unsere Pfarrgemeinde - für 3. Seelenamt f. Egon Möhler / Agnes 

Ehehalt (J), Hermine Fischer u. verstorbene Angehörige / Ferdinand Wiesner, Eltern u. 
Schwiegereltern / Hilmar Müller, Eltern u. Schwiegereltern u. verstorbene Angehörige / Hermine 
Ehehalt / nach Meinung

Sonntag 05.08. 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ka 8:45 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für Josef, Mathias, Hedwig u. Schwester Kiliane Hagenbusch, 
sowie Anton, Maria, Antonie Müller, verst. Angehörige

Ro 8:45 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für Rita u. Heinrich Bayer u. Fam. Servatius / Rosa Eirich
Bi 10:15 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für Manfred Lang, Berta u. Karl Lang u. verst.  Angeh. / 

Irmgard u. Peter Wicha, Ida u. Heinz Gittel, Johanna Beck u.Angeh.
An 10:15 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für Maria u. Bernhard Mergler u. verstorbene Angehörige
Ur 13:30 Rosenkranz

Dienstag 07.08. Hl. Xystus II. und Gefährten, hl. Kajetan

Ka 18:30 Rosenkranz für alle, die in Urlaub fahren, dass sie wohlbehalten zurück kommen
Ur 19:00 Hl. Messe - für 2. Seelenamt f. Hugo Uehlein / Klara, Heinrich u. Thomas Walz / Emma u. Ernst 

Sendelbach 

Mittwoch 08.08. Hl. Dominikus

Ro 19:00 Hl. Messe - für Rosa u. Georg Benkert u. verstorbene Angehörige / Mathilde Kunkel (J), lebende u. 
verstorbene Angehörige / 3. Seelenamt f. Hedwig Zorn

Donnerstag 09.08. HL. THERESIA BENEDICTA VOM KREUZ

Bi 14:00 Rosenkranz für unsere lebenden und verstorbenen Wohltäter
Ro 14:30 Krankenkommunion
Ro 18:30 Rosenkranz
An 19:00 Hl. Messe - für Pfr. Peter Müssig u. Angehörige

Freitag 10.08. Freitag der 18. Woche im Jahreskreis

Bi 19:00 Hl. Messe - für Viktor Roth, Eltern u. Schwiegereltern

Samstag 11.08. Hl. Klara v. Assisi

An 13:00 Wort-Gottes-Feier mit Trauung von Carina Scheiner u. Daniel Lieb

Sonntag 12.08. 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ur 8:45 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für 3. Seelenamt f. Johannes Gordzielik / Gertrud Eyrich (J) 
u. verstorbene Angehörige / Hiltrud u. Elsie Heyn u. Eltern, Georg u. Anna Reinhart / Rosa u. August 
Väth / Anna u. Eugen Vogel / Josef Götzendörfer / Lidwina u. Hugo Bayer u. verstorbene Angehörige

Bi 10:15 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für verst. Angeh. / Gertrud Redelberger, leb. u. verst. Angeh. / 
(L) Rita Börner / Mathilde (J) u. Karl (J) Klühspies, Klara u. Rudolf Klühspies, Valentin u. Maria Zink

Ro 10:15 Wort-Gottes-Feier
Ka 10:15 Wort-Gottes-Feier
Ur 13:30 Rosenkranz
An 18:00 Hl. Messe  für unsere Pfarrgemeinde

Dienstag 14.08. Hl. Maximilian Maria Kolbe

Ka 18:30 Rosenkranz für unsere persönlichen Anliegen
Ur 18:30 Vorabendgottesdienst mit Kräutersegnung - für Robert u. Maria Krug u. Angehörige; Willi u. Berta

Gehrsitz; Anton u. Luzia Bopp / Verstorbene d. Fam. Klein, Full, Schäfer u. Michel / Alois Kratzer (J) 
u. Verstorbene d. Fam. Kratzer u. Roß / Hedy Streitenberger



Mittwoch 15.08. MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL

Ka 8:45 Hochamt mit Kräutersegnung - für Elisabeth Melber, Hedwig u. Robert Vogel, verst. Angehörige / 
Verstorbene d. Fam. Herrmann u. Heilig

Ro 8:45 Wort-Gottes-Feier mit Kräutersegnung
Bi 10:15 Hl. Messe mit Kräutersegnung am Kreuzberg - für Angelina Müller, Eltern u. Schwiegereltern / Elsa 

u. Hermann Meining u. Angeh. / Ludwig (J) u. Maria Hörning / (L) Albrecht u. Paula Konrad
An 10:15 Wort-Gottes-Feier mit Kräutersegnung

Donnerstag 16.08. Hl. Stephan

Bi 14:00 Rosenkranz für unsere persönlichen Anliegen
Ro 18:30 Rosenkranz

Samstag 18.08. Samstag der 19. Woche im Jahreskreis

Ro 18:30 Vorabendgottesdienst für unsere Pfarrgemeinde - für Fam. Elsesser u. Freund u. verstorbene 
Angehörige

Sonntag 19.08. 20. SONNTAG IM JAHRESKREIS

An 8:45 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für 2. Seelenamt f. Erna Behr / Frieda Popp (J), Agnes 
Popp, Edgar u. Dora Reusch mit verstorbenen Angehöigen 

Bi 8:45 Wort-Gottes-Feier
Ur 10:15 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für 3. Seelenamt f. Sigrid Schäffer / Sigmar Nickel, Eltern u. 

Schwiegereltern
Ka 10:15 Wort-Gottes-Feier
Ur 13:30 Rosenkranz

Dienstag 21.08. Hl. Pius X.

Ka 18:30 Rosenkranz für alle Kranken und Schwerkranken
Bi 19:00 Hl. Messe - für (L) Amanda u. Ludwig Hünlein u. Ang.
Ur 19:00 Hl. Messe - für Hugo Uehlein / Jadwiga u. Simon Dolny

Mittwoch 22.08. Maria Königin

Ro 19:00 Hl. Messe

Donnerstag 23.08. Hl. Rosa v. Lima

Bi 14:00 Rosenkranz für unsere Kommunionkinder und ihre Familien
An 19:00 Hl. Messe
Ka 19:00 Hl. Messe - für Pfr. Ludwig Hart, leb. u. verst. Angeh.

Freitag 24.08. Freitag der 20. Woche im Jahreskreis

Bi 19:00 Hl. Messe
Ur 19:00 Hl. Messe - für alle armen Seelen / Heinrich Krug

Samstag 25.08. Hl. Ludwig und hl. Josef von Calasanz

An 18:30 Vorabendgottesdienst für unsere Pfarrgemeinde - für Gertrud u. Hermann Webert u. verstorbene
Angehörige

Ka 18:30 Vorabendgottesdienst für die Pfarrgemeinde - für Erika u. Gerhard Freund, verst. Angehörige / 
Genovefa u. Heinrich Arnold, Hilde Dotzel, Eduard, Martha u. Maria Väth, Emil Herrmann, Eltern u. 
Schwiegereltern, zur Mutter Gottes der immerwährenden Hilfe / Alois Baunach (J) leb. u. verst. 
Angehörige

Sonntag 26.08. 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ur 8:45 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für Erwin Liebler (J) u. verstorbene Angehörige
Bi 10:15 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für Emilie u. Ludwig Schebler u. Angeh. / (L) Rita und 

Hermann Schäffer u. Angeh. / Alfons u. Elise Götz, Leo u. Rosa Kern u. Angeh.
Ro 10:15 Hl. Messe für unsere Pfarrgemeinde - für Ludwig u. Antonie Germer / Bruno Loschert u. 

verstorbene Angehörige
Ur 13:30 Rosenkranz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An/Ro/Ur 09.08.2018 Annahmeschluss von Messbestellungen für die nächste Gottesdienstordnung.
Vorankündigung:
Ur > 15.09.2018 ab 8:00 Uhr Altpapier- und Altkleidersammlung.
An/Ro > 15.09.2018 ab 8:00 Uhr Altkeidersammlung

Seelsorge: Pfr. Dolny Mariusz, Pfarrvikar Wemalowa Dr. Louis Tokopanga, Pastoralreferent Behr Rainer
Kath. Pfarramt Maria vom Berge Karmel - Kirchstr. 5 - 97857 Urspringen

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mittwoch 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, Donnerstag 16.00 Uhr bis18.00 Uhr 

Pfarrersprechstunde nach Vereinbarung Tel. 09396/380 Fax 09396/2257, E-Mail: pfarrei.urspringen@bistum-
wuerzburg.de

mailto:pfarrei.urspringen@bistum-wuerzburg.de
mailto:pfarrei.urspringen@bistum-wuerzburg.de


Apothekendienstplan 2018 
 
 

TAG DATUM APOTHEKEN 

Samstag 21.07.2018 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 22.07.2018 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Mittwoch 25.07.2018 Bären-Apotheke, Wertheim 

Samstag 28.07.2018 Hubertus-Apotheke, Lohr 

Sonntag 29.07.2018 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 01.08.2018 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 04.08.2018 Valentinus-Apotheke, Lohr 

Sonntag 05.08.2018 Bären-Apotheke, Wertheim 

Mittwoch 08.08.2018 Hubertus-Apotheke, Lohr 

Samstag 11.08.2018 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 12.08.2018 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 15.08.2018 Valentinus-Apotheke, Lohr 

Samstag 18.08.2018 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Sonntag 19.08.2018 Hubertus-Apotheke, Lohr 

Mittwoch 22.08.2018 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 25.08.2018 Buchen-Apotheke, Lohr 

Sonntag 26.08.2018 Valentinus-Apotheke, Lohr 
 
* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 
 

Der hausärztliche Bereitschaftsdienst befindet sich im Krankenhaus in Lohr.  
Sprechzeiten sind:  
Montag, Dienstag, Donnerstag von 18.00 – 22.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag von 16.00 – 22.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage von 09.00 – 22.00 Uhr. 
 
 

Tel.-Nr. des ärztl. Bereitschaftsdienstes  116 117 
 

Notrufnummer: Polizei     110 
 

Notrufnummer: Feuerwehr, Rettungsdienst  112 
 
 

Adressen und Telefonnummern der Apotheken: 

Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 

Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5  Tel. 09394/718 

Apotheke Lengfurt, Markt Triefenstein, Friedrich-Ebert-Str. 36 Tel. 09395/251 

Bären Apotheke Bestenheid, Wertheim, Leonhard-Karl-Str. 3 Tel. 09342/ 

Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/87860 

Easy-Apotheke, Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a  Tel. 09391/9088844 

Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1    Tel. 09342/914510 

Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr. 2    Tel. 09352/2505 

Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31  Tel. 09391/98990 

Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5  Tel. 09391/98190 

Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A Tel. 09342/1830 

Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstr. 10  Tel. 09352/87730 

Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 

Schaefer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23   Tel. 09342/9177300 

Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2  Tel. 09369/99199 

Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 

Markt-Apotheke, Zellingen, Turmstraße 1  Tel. 09364/1415 

Turm-Apotheke, Zellingen, Billingshäuser Straße 2  Tel. 09364/9946 


